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Rechtssatz

Die im Art 118 Abs 3 B-VG idF des Bundes-Verfassungsgesetzes vom 12. Juni 1962, BGBl. Nr. 205/1962 vollzogene

Zuweisung von Angelegenheiten in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde stellt eine unanfechtbare Anwendung

des in Art 118 Abs 2 B-VG aufgestellten allgemeinen Grundsatzes dar. Bei Auslegung der einzelne dieser zugewiesenen

Angelegenheiten umschreibenden Begriffe ist im Zweifelsfall auf den allgemeinen Grundsatz zurückzugreifen.
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